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Merkblatt

Inkassohilfe und Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen

Einleitung

In Ausführung der Art. 131, Art. 290 und 293 Abs. 2 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB) regelt der Kanton Luzern die unentgeltliche Inkassohilfe und Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen mit dem Sozialhilfegesetz des Kantons Luzern.

Wenn Alimenten-SchuldnerInnen ihrer Unterhaltspflicht nicht, nur teilweise oder nicht rechtzeitig nachkommen, können sich Hilfesuchende an die Alimenten-Inkassostelle der Gemeinde Kriens, Sozialabteilung wenden. Die Hilfe ist für Unterhaltsberechtigte unentgeltlich.

Grundlage des Inkassoauftrags bietet der gesamte Inhalt des Rechtstitels. Nicht nur die laufenden und verfallenen Kinderalimente, sondern auch Kinderzulagen und Ehegattenalimente sind einzutreiben.

Grundsätzlich gilt es zwei Begriffe zu unterscheiden:

(
die Inkassohilfe und 

(
die Bevorschussung
Inkassohilfe

Die unterhaltsberechtigte Person oder die gesetzliche Vertreterin, bzw. der gesetzliche Vertreter kann sich schriftlich, telefonisch oder durch persönliche Vorsprache bei der Alimenten-Inkassostelle melden.

Anspruch auf Inkassohilfe

Das unterhaltsberechtigte Kind, wie auch der unterhaltsberechtigte Ehegatte hat gegenüber der Einwohnergemeinde des zivilrechtlichen Wohnsitzes Anspruch auf unentgeltliche Hilfe bei der Vollstreckung von Unterhaltsbeiträgen.

Zur Bearbeitung eines Inkasso-Auftrages werden benötigt:

(
Personalien der unterhaltsberechtigten Personen

(
Inkassovollmacht

· Personalien, Wohnadresse und Arbeitsstelle (wenn bekannt) der unterhaltspflichtigen Person

(
Rechtstitel im Sinne von § 45 Abs. 2 des Sozialhilfegesetzes (SHG)

a) rechtskräftige Urteile und Entscheide über vorsorgliche Massnahmen, die von schweizerischen Gerichten gefällt wurden

b) Unterhaltsverträge, die von der Vormundschaftsbehörde oder vom Richter genehmigt wurden (Art.287 Abs.1 und 3 ZGB)

Andere Rechtstitel berechtigen nur zu einer Bevorschussung, wenn sie vorher von der Abteilung Soziales anerkannt worden sind.

· Aufstellung über rückständige Unterhaltsbeiträge

· Bezeichnung der gewünschten Auszahlungsart (Kto-Nummer./Bank/Postcheck)

Bevorschussung

Anspruch auf Bevorschussung

Das unterhaltsberechtigte Kind hat Anspruch auf Bevorschussung, wenn die Eltern ihrer Unterhaltspflicht nicht, nur teilweise oder nicht rechtzeitig nachkommen.

Voraussetzungen für die Bevorschussung sind:

(
Inkasso-Auftrag

(
Letzte Steuerveranlagung des obhutsberechtigten Eltern- bzw. Stiefelternteils, in dessen Haushalt das Kind lebt

(
Aktueller Lohnausweis des obhutsberechtigten Eltern- bzw. Stiefelternteils

(
Allfällige Unterlagen über das Einkommen und Vermögen des Kindes

(
Unterzeichnung der Erklärung, wonach davon Kenntnis genommen wird, dass unrechtmässig erhaltene Vorschüsse zurückzuerstatten sind und dass gegebenenfalls Strafanzeige erstattet wird.

Kein Anspruch auf Bevorschussung

Kein Anspruch auf Bevorschussung (§ 46 SHG) besteht wenn:

(
der Unterhalt des Kindes anderweitig gesichert ist

(
das Kind sich andauernd im Ausland aufhält

(
die Eltern zusammen wohnen

(
der Eltern- oder Stiefelternteil, in dessen Haushalt das Kind lebt, die vom Regierungsrat festgesetzte Einkommens- und Vermögensgrenze überschreitet

(
das Kind oder der gesetzliche Vertreter, welche die Bevorschussung geltend machen, die erforderlichen Auskünfte oder Unterlagen vorenthalten.

Massgebende Einkommens- und Vermögensgrenze

Kein Anspruch auf Bevorschussung besteht, wenn das Reineinkommen nach Steuergesetz

· des Elternteils, in dessen Haushalt das unterhaltsberechtigte Kind lebt,
CHF 33'000.00 pro Jahr übersteigt oder

(
des Stiefelternteils, in dessen Haushalt das unterhaltsberechtigte Kind lebt,
CHF 50'000.00 pro Jahr übersteigt.

Für jedes Kind, das vom Eltern-, bzw. Stiefelternteil unterhalten wird, erhöhen sich die in Absatz 1 festgelegten Einkommensgrenzen um CHF 10'000.00 pro Jahr

Kein Anspruch auf Bevorschussung besteht, wenn das Reinvermögen nach Steuergesetz

· des Elternteils, in dessen Haushalt das unterhaltsberechtigte Kind lebt, 

CHF 33'000.00 pro Jahr übersteigt oder

(
des Stiefelternteils, in dessen Haushalt das unterhaltsberechtigte Kind lebt,
CHF 55'000.00 pro Jahr übersteigt.

Massgebend ist das Reineinkommen, Vermögen gemäss der letzten Steuerveranlagung. Weichen die tatsächlichen Verhältnisse bei der Einreichung des Gesuches oder während der Bevorschussung vom massgebenden Reineinkommen, Vermögen um mehr als 15% ab, werden die tatsächlichen Verhältnisse berücksichtigt.

Umfassung der Bevorschussung

Der Umfang der Bevorschussung richtet sich nach dem im Rechtstitel genannten und nicht geleisteten Unterhaltsbeitrag. Die Bevorschussung darf den Betrag der maximalen Waisenrente gemäss dem Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung nicht übersteigen.

Kinderzulagen, die der unterhaltspflichtige Elternteil zusätzlich zu den Unterhaltsbeiträgen zu bezahlen hat, werden nicht bevorschusst.

Beginn der Bevorschussung

Bevorschusst werden die Unterhaltsbeiträge, welche im Folgemonat der Einreichung des Gesuchs fällig werden.

Dauer der Bevorschussung

Die Unterhaltsbeiträge werden jeweils während längstens einem Jahr bevorschusst. Nachher hat die Alimenten-Inkassostelle zu prüfen, ob eine Anpassung im Sinne von § 13 SHG notwendig ist. Die Bevorschussung endet mit der Mündigkeit des unterhaltsberechtigten Kindes. 

Meldepflicht

Die unterhaltsberechtigte Person oder der/die gesetzliche VertreterIn, sind verpflichtet, wahrheitsgemässe Angaben über die Unterhaltsbeiträge zu machen. Ferner ist die zuständige Stelle sofort über wesentliche Veränderungen der Verhältnisse (z.B. Adressänderungen, Verheiratung oder Wiederverheiratung, Änderung der Einkommens- oder Vermögensverhältnisse, Empfang von Sozialversicherungsleistungen, Erlöschen des Rechtstitels) zu orientieren.

Direkt vom Schuldner an den berechtigten Elternteil oder an das Kind geleistete Zahlungen sind unverzüglich zu melden. Werden Alimente oder Rückstände selber entgegengenommen oder eingetrieben, ohne mit der Inkassostelle abzurechnen, muss mit der Einstellung der Bevorschussung und Inkassohilfe gerechnet werden.

Die Alimenten-Inkassostelle der Sozialabteilung stellt der Gesuchstellerin oder dem Gesuchsteller eine beschwerdefähige Verfügung zu, nachdem der Anspruch auf Grund der vollständig vorliegenden Unterlagen geprüft wurde.

Stand März 2010 / um / sk


